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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 04.08.2017 

Ort:  Nahe Rädigke/Land Brandenburg 

  

Luftfahrzeug: Motorsegler 

Hersteller: Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau 

Muster: ASW 24 E 

  

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU17-1026-3X 

 

Kurzdarstellung 

Beim Anflug eines Motorseglers auf ein Außenlandefeld kam es in geringer Flughöhe 

zu einer Bodenberührung mit der Tragflächenspitze und zum anschließenden Auf-

prall auf dem Boden. 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Im Rahmen eines Segelflugwettbewerbs fand am 04.08.20217 auf dem Flugplatz 

Holzdorf (ETSH) ein Wertungsflug in der Standard/15 m-Klasse statt.  
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Die Wettbewerbsaufgabe (AAT - Assigned Area Task1) bestand an diesem Tag da-

rin, die in der Abbildung 1 dargestellte Strecke von der Abfluglinie Herzberg/Silo 

(10 km links und rechts 90° zum Abflugkurs) über die Wendepunkte 1. Staupitz, 2. 

Roßlau, 3. Lübbenau und zurück zum Flugplatz Holzdorf zu fliegen. Die Aufgaben-

länge lag zwischen 191,5 km und 409,5 km (300,4 km) und die Zeit zur Erfüllung der 

Aufgabe war auf 3:30 Stunden festgelegt. 

 

Um den 1. Wendepunkt Staupitz wurde ein Sektor mit einem Radius von 15 km fest-

gelegt. Die beiden nachfolgenden Sektoren um die Wendepunkte Roßlau und Lüb-

benau hatten einen Radius von 20 km. Der Zielpunkt Holzdorf wurde durch den um-

liegenden Sektor mit einem Radius von 6 km definiert. Die Aufgabe bestand darin, 

innerhalb des vorgegebenen Zeitraums einen möglichst maximalen Streckenverlauf 

(Distance AAT) zu absolvieren.   

Nach dem morgendlichen Briefing startete der später verunglückte Segelflugzeugfüh-

rer um 12:18 Uhr2 im Flugzeugschlepp vom Flugplatz Holzdorf. Der Flugzeug-

schleppverband stieg auf etwa 600 m AGL. In dieser Flughöhe hat der Pilot des Se-

gelflugzeuges das Schleppseil ausgeklinkt. Der Segelflugzeugführer begann mit den 

anderen Teilnehmern mit dem Abfliegen der Wettbewerbsaufgabe. Insgesamt hatten 

in der Standard/15 m-Klasse 17 Luftfahrzeuge die Wettbewerbsaufgabe begonnen. 
                                            
1 Assigned Area Tasks sind Aufgabenformen, bei denen die Länge der Aufgabe nicht genau vorgegeben ist. Vor-

gegeben werden Wendepunkte mit sehr großen Sektoren. Der Pilot darf nun irgendwo im jeweiligen Sektor 
wenden. Gewertet wird seine tatsächlich geflogene Strecke, d. h., der Pilot hat nicht unwesentlichen Einfluss 
auf das Aussehen der Aufgabe. 

2 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit 

Abb.1 Kartenausschnitt aus der Wettbewerbsaufgabe Quelle: Flugsportvereinigung der BW



 Untersuchungsbericht BFU17-1026-3X 
 
 

 
- 3 - 

Der Überflug der Abfluglinie erfolgte durch die Teilnehmer zwischen 13:00 Uhr und 

13:46 Uhr. Nach der absolvierten Aufgabe fanden die Landungen in Holzdorf im Zeit-

raum zwischen 16:39 Uhr und 17:23 Uhr statt.  

Fünf Teilnehmer hatten den Wettbewerbsflug nicht erfolgreich beendet, davon flogen 

zwei Luftfahrzeuge unter Motornutzung zum Zielflugplatz zurück und zwei Luftfahr-

zeuge waren um 14:37 Uhr und um 17:28 Uhr außengelandet. Die ASW 24 E verun-

fallte etwa 30 km nordöstlich des Wendepunktes Roßlau im Verlauf einer Außenlan-

dung, nachdem sie ungefähr 140 km der Aufgabe abgeflogen hatte. Eine Meldung 

des Ereignisses ging weder bei der Polizei noch bei den Rettungsdiensten ein. 

Der Veranstalter des Wettbewerbs hatte gegen 19:00 Uhr der Polizei gemeldet, dass 

ein Segelflugzeug vermisst wird. Der Pilot war über Flugfunk bzw. telefonisch nicht 

erreichbar. Bei der von der Polizei eingeleiteten Suche nach dem Luftfahrzeug hatte 

diese zunächst das Mobiltelefon des Piloten lokalisiert. Die Besatzung eines darauf-

hin eingesetzten Polizeihubschraubers fand mithilfe einer Wärmebildkamera in der 

Nacht auf einem Feld das zerstörte Luftfahrzeug. Der Pilot war tödlich verletzt und 

das Luftfahrzeug zerstört. 

Angaben zu Personen 

Der 46-jährige Segelflugzeugführer besaß seit dem 08.09.1987 einen Luftfahrer-

schein für Segelflugzeugführer. In seiner am 24.03.2015 neu ausgestellten EU-

Lizenz (SPL) gemäß Teil-FCL waren u. a. die Berechtigung zum Führen von motor-

getriebenen Segelflugzeugen und der Schleppstart hinter Luftfahrzeugen eingetra-

gen. Des Weiteren war er Prüfer von Luftfahrtgeräten Klasse 3 für Segelflugzeuge 

und Motorsegler sowie beruflich bedingt Inhaber einer Lizenz für Freigabeberechtig-

tes Personal nach EU-Part 66. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 23.02.2018 gültig.  

Laut seinem Flugbuch betrug die Gesamtflugerfahrung etwa 1 628 Flugstunden. Im 

Jahr 2016 nahm er seinen eigenen Aufzeichnungen nach an mehreren Segelflug-

Wettbewerben in Deutschland und in Tschechien teil. Auf der ASW 24 E hatte er im 

Zeitraum vom 02.04.2016 bis zum 02.08.2017, dem letzten Flug vor dem Unfalltag, 

insgesamt 118:39 Stunden. In den letzten 90 Tagen absolvierte er 5 Starts mit einer 

Flugzeit von 27:02 Stunden auf dem betroffenen Muster bzw. dem gleichen Muster 

ohne Klapptriebwerk. Dabei entfielen allein auf die letzten 4 Tage vor dem Unfall 

3 Starts mit einer Flugzeit von 10:26 Stunden und einer Außenlandung.  
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Angaben zum Luftfahrzeug 

Der einsitzige und eigenstartfähige Motorsegler ASW 24 E wurde aus dem Segel-

flugzeug der Standard-Klasse ASW 24 entwickelt. Die ASW 24 E ist ein Mitteldecker 

mit T-Leitwerk. Im Rumpf ist ein gefedertes Einziehfahrwerk mit einem hydraulisch 

gebremsten Rad eingebaut. Das Luftfahrzeug ist mit einem in die Rumpfröhre ein-

klappbaren Triebwerk mit einer Leistung von 17,6 KW (24 PS) ausgerüstet. Als 

Triebwerk wird ein ROTAX 275 Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Zahnrad-Untersetzung 

und einem Zweiblatt-Holzpropeller verwendet. Die maximale Abflugmasse beträgt 

beim Winden- und Flugzeugschleppstart 500 kg und ist bei einem Eigenstart auf 

460 kg beschränkt. 

Die unterschiedlichen maximalen Abflugmassen ergeben sich aus der Möglichkeit, in 

den Tragflächen zusätzlich Ballasttanks einzubauen. 

Das betroffene Luftfahrzeug wurde 1990 gebaut und befand sich in Privatbesitz des 

verunfallten Piloten. Im Rumpf waren ein Kraftstoffbehälter mit einem Fassungsver-

mögen von 6,8 Liter, zusätzlich zur Mindestausrüstung ein Transponder und ein Se-

 

Abb.2 Drei-Seiten-Ansicht der ASW 24 E Quelle: Alexander Schleicher Flugzeugbau



 Untersuchungsbericht BFU17-1026-3X 
 
 

 
- 5 - 

gelflugrechner LX 7007 Pro mit FLARM eingebaut. In den Tragflächen waren keine 

zusätzlichen Ballasttanks verbaut. 

Laut des letzten Bordbucheintrages vom 05.08.2016 betrug die Flugzeit 

2 274:33 Stunden mit 624 Starts und Landungen. Nach diesem Eintrag im Jahr 2016 

war das Luftfahrzeug noch einmal ab dem 30.04.2017 in Betrieb genommen worden. 

Aus den Startlisten vom Heimatflugplatz und dem Wettbewerbsort ging hervor, dass 

im Zeitraum vom 30.04.2017 bis zum 02.08.2017 mit dem betroffenen Luftfahrzeug 

noch 6 Flüge mit 31:49 Stunden durchgeführt wurden. Daraus ergab sich eine Ge-

samtflugzeit von 2 306:22 Stunden mit insgesamt 630 Starts und Landungen. Die 

letzte Prüfung der Lufttüchtigkeit fand durch den Halter am 29.04.2017 statt. 

 

Beladungsberechnung 

Die Leermasse des Motorseglers lag laut der Gewichtsübersicht vom 29.12.2016 bei 

311 kg. Die Masse der nichttragenden Teile einschließlich der Zuladung durfte laut 

dieser Übersicht 300 kg nicht überschreiten, wobei die Zuladung mit 116,5 kg ange-

geben war. Der Pilot wog laut des Obduktionsberichtes 89 kg und der Fallschirm 

7 kg. Es konnte nicht mehr festgestellt werden, wieviel Kraftstoff sich beim Start im 

Kraftstofftank befunden hatte. Die maximal mögliche Kraftstoffmenge im Tank ent-

sprach einer Masse von 4,9 kg und damit lag die Zuladung mit 100,9 kg im zulässi-

gen Bereich. 

Meteorologische Informationen 

Durch den Veranstalter wurde vor jedem Wettbewerb gegen 10:00 Uhr ein Wetter-

briefing durchgeführt. Darin hieß es, dass für den Unfalltag im Wettbewerbsgebiet 

keine besonderen Wettererscheinungen vorhergesagt waren, die maximale Tages-

temperatur lag bei 27 °C, die Inversion bei 2 300 m, die 0 °C-Grenze bei 3 800 m und 

das QNH bei 1 011 hPa. 

Wind:  Boden    250°  25 km/h Böen 45 km/h 

  500 m AMSL     260°  40 km/h 

  1 000 m AMSL  260° 40 km/h 

  1 500 m AMSL  250° 45 km/h 

2 000 m AMSL  250° 55 km/h 
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 3 000 m AMSL  260° 70 km/h  

 

Das Einsetzen der Thermik war ab 10:00 Uhr und das Thermikende gegen 18:00 Uhr 

vorhergesagt. 

Zusätzlich zum Wetterbriefing des Veranstalters wurde vom DWD eine Wetteraus-

kunft über die Messwerte der am Unfallort umliegenden Messstationen angefordert. 

Dabei handelte es sich um die Stationen Wittenberg, Wiesenburg sowie die METAR-

Meldungen des Flugplatzes Holzdorf (ETSH). Die darin enthaltenen Daten wichen 

nicht von jenen im Wetterbriefing des Veranstalters gemachten Angaben ab. 

Die Temperatur am Boden betrug am Nachmittag des Unfalltages ca. 26 °C und der 

Taupunkt lag bei ca. 12 °C. 

Der Sonnenuntergang war am Wettbewerbstag um 20:54 Uhr Mitteleuropäische 

Sommerzeit (MESZ), zu diesem Zeitpunkt stand die Sonne in Richtung 299° und die 

bürgerliche Dämmerung nach endete um 21:29 Uhr MESZ. 

Navigationshilfen 

An der Unfallstelle wurde eine aktuelle ICAO-Karte Deutschland Segelflug, Blatt Ber-

lin, Maßstab 1:500 000 gefunden. Darauf waren Wendepunkte für Segelflugwettbe-

werbe eingezeichnet (siehe Kartenausschnitt aus der Wettbewerbsaufgabe). 

Funkverkehr 

Nach Angaben des Veranstalters hatte der Sprechfunkverkehr für den Start, Anflug 

und die Landung auf der Frequenz von Holzdorf Info zu erfolgen. Wettbewerbsinfor-

mation, die Abflugfreigabe sowie Sicherheitsinformationen wurden auf der Frequenz 

von Holzdorf Wettbewerb übermittelt. Während des Wettbewerbs wurde den Piloten 

dauernde Hörbereitschaft empfohlen, bis zum Abflug war die Hörbereitschaft auf der 

Frequenz von Holzdorf Wettbewerb vorgeschrieben. Der Funkverkehr wurde nicht 

aufgezeichnet. 



 Untersuchungsbericht BFU17-1026-3X 
 
 

 
- 7 - 

Angaben zum Landefeld 

In Nord-Süd-Richtung hatte das Feld eine Länge von ca.1 225 m sowie eine Breite 

von ca. 270 m. Es war in östlicher Richtung durch eine Hochwaldkante begrenzt. Die 

Oberfläche des insgesamt leicht hügligen Feldes war hindernisfrei, trocken und fest. 

Der rot eingekreiste Bereich lag auf einer Höhe von ca. 127 m AMSL. Der einge-

zeichnete gelbe Pfeil zeigt die vorherrschende Richtung, aus welcher der Wind am 

Unfalltag wehte. 

Flugdatenaufzeichnung 

Die zuständige Flugsicherungsorganisation zeichnete an dem Tag kein Transpon-

dersignal des betroffenen Luftfahrzeuges auf. 

Der im Instrumentenbrett des Luftfahrzeuges eingebaute Segelflugrechner LX 7007 

wurde an der Unfallstelle geborgen und dem Labor der BFU zur Flugwegauswertung 

übergeben. Angesichts des Zerstörungsgrades des LX 7007 konnten dort keine Da-

ten ausgelesen werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde das Gerät zum 

Hersteller gesandt, um noch eventuell vorhandene Flugwegdaten auszulesen. Im Er-

gebnis konnten dort neun Dateien wieder hergestellt werden. Keine von diesen hatte 

das Datum des Unfalltages (04.08.2017), die letzte Aufzeichnung war vom 

02.08.2017. Am Instrumentenbrett des Luftfahrzeuges war eine Halterung für ein 

Abb. 3 Unfallstelle westlich von Rädigke Quelle: Google Earth™-Kartenservice, BFU
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Personal Digital Assistant (PDA) zur Speicherung von Flugdaten des Wettbewerbes 

angebracht, jedoch wurde an der Unfallstelle kein derartiges Gerät gefunden.  

Nach Auskunft des FLARM-Betreibers wurden in der entsprechenden Woche groß-

flächig keine Daten aufgezeichnet. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle lag zwischen den Wendepunkten Roßlau und Lübbenau, ca. 20 km 

nördlich von Lutherstadt Wittenberg und ca. 2,7 km westlich der Ortschaft Rädigke 

auf einem abgemähten Feld. 

Der Rumpf des Luftfahrzeuges lag ca. 100 m westlich des angrenzenden Hochwal-

des und wies in Richtung Südost. Er war im mittleren Teil hinter dem Klapptriebwerk 

sowie am Übergang zum Leitwerk gebrochen. Das Leitwerk lag annähernd recht-

winklig abgeknickt links neben dem Rumpfende. Der linke Randbogen des Höhen-

leitwerks steckte ca. 10 cm im Erdreich. Am restlichen Seiten- und Höhenleitwerk 

wurden äußerlich keine Beschädigungen festgestellt. Eine Vielzahl von Bruchstücken 

der Kunststoffhaube lag bis zu ca. 15 m vor dem Cockpit.  

 

  
Abb. 4 Ausschnitt aus der Wettbewerbsaufgabe mit Unfallstelle Quelle: Google Earth™-Kartenservice, BFU
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Die Nasenkante der linken Tragfläche war im mittleren Bereich ca. 2,5 m aufgeris-

sen. Das linke Winglet lag abgerissen unmittelbar hinter dem linken Tragflächenen-

de.  

Die rechte Tragfläche war an der Wurzelrippe vom hinteren Querkraftrohr gerutscht. 

Die untere Beplankung war ca. 2 m vom rechten Randbogen entfernt von der Na-

senkante bis zum Querruder aufgerissen. Das rechte Winglet war ebenfalls abge-

trennt und lag ca. 5 m vor dem rechten Tragflächenende.  

Die Bremsklappen befanden sich in ausgefahrener Stellung und die linke war um ca. 

45° nach vorne geknickt. Das Klappengestänge im Cockpit war aus der Führung ge-

rissen und unmittelbar vor dem Bedienhebel gebrochen. Es fanden sich keine Be-

schädigungen an den Steuergestängen, die sich nicht zweifelsfrei dem Aufprall zu-

ordnen ließen. Die Verbindungen der Steuerelemente konnten nachvollzogen 

werden. Das Cockpit war bis auf ein etwa 1 m langes Bodenteil zerstört. Darauf be-

fanden sich im vorderen Teil großflächige Erdanhaftungen. Dort wurde eine vom ge-

schlossenen Armband abgerissene Uhr gefunden, welche die Zeit 19:06 Uhr anzeig-

te. Das ausgefahrene Fahrwerk war aus der Aufhängung gerissen und ca. 50 cm 

nach oben in den Rumpf gedrückt. Das Klapptriebwerk wurde in der eingefahrenen 

Position vorgefunden. Der Kraftstoffhahn war geschlossen. In dem beschädigten 

Kraftstofftank befanden sich noch etwa 0,5 Liter Kraftstoff. An der Unfallstelle war ein 

geringer Kraftstoffgeruch wahrnehmbar. 
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Die in der Abbildung 5 markierte Bodenspur im Erdreich, die sich nahezu geradlinig 

vor der rechten Tragfläche fortsetzte, deutete auf die Berührung der Tragflächenna-

senkanten mit dem Erdreich hin.  

Medizinische und pathologische Angaben 

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde die Obduktion des Piloten angeord-

net. Sie ergab, dass der Pilot innerhalb kürzester Zeit an mehrfachen schwerwiegen-

den Organzerreißungen verstarb. Das erlittene Verletzungsmuster mit Stauchungen 

und Knochenbrüchen, vor allem der unteren Extremitäten, passt nach Einschätzung 

des Rechtsmediziners zu einem steilen Aufschlagen des Cockpits auf den Boden. 

Eine durchgeführte chemisch-toxikologische Analyse auf Drogen und auf Medika-

mentenwirkstoffe verlief negativ. Es gab keinen Hinweis auf eine physiologische oder 

gesundheitliche Beeinträchtigung des Piloten. Der Pilot wog laut Obduktionsgutach-

ten 89 kg. 

Brand  

Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer im Flug oder nach dem Aufprall. 

Abb.: 5 Unfallstelle Blickrichtung Süd Quelle: BFU
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Überlebensaspekte 

Es liegen keine Berichte vor, wonach das Luftfahrzeug von eventuell im Gebiet der 

Unfallstelle fliegender Piloten bemerkt wurde, und es gab auch keine Meldung eines 

Zeugen am Boden an eine offizielle Stelle.   

Die SAR-Leitstelle Münster wurde gegen 19:27 Uhr durch die Polizei informiert, dass 

ein Segelflugzeug vermisst wurde. In Zusammenarbeit mit dem Lagezentrum der Po-

lizei wurde eine Ortung des Mobiltelefons vom vermissten Piloten veranlasst. Der 

letzte Standort befand sich nahe der Ortschaft Rädigke. Daraufhin wurde um 

23:03 Uhr ein Hubschrauber der Polizei, der mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet 

war, zur Suche eingesetzt. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte das 

Luftfahrzeug am folgenden Tag gegen 01:03 Uhr auf einer landwirtschaftlichen Nutz-

fläche westlich von Rädigke. In dem zerstörten Cockpit wurde der Pilot mit angeleg-

tem Fallschirm und im Luftfahrzeug angeschnallt tot aufgefunden. Durch die hohe In-

tensität des Aufschlags war der Unfall für den Piloten nicht überlebbar. 

Organisationen und deren Verfahren 

Vom Veranstalter war für die Dauer des Wettbewerbes ein Außenlande-Telefon ein-

gerichtet, das ab dem Start bis zur letzten Landung der Teilnehmer durchgängig be-

setzt war. Dort wurden die gemeldeten Außenlandungen aufgenommen und an die 

Wettbewerbsleitung regelmäßig weitergeleitet, so auch die Außenlandungen von 

2 Luftfahrzeugen um 14:37 Uhr und um 17:28 Uhr. 

Zusätzliche Informationen 

Flugunfälle infolge von missglückten Außenlandungen wiederholen sich. Mehrfach 

kam es in der Vergangenheit bei dem Versuch, in geringer Höhe in Richtung auf eine 

mögliche Außenlandefläche zu kurven, zum Kontrollverlust über das Luftfahrzeug.  

Beispielhaft hierfür ist:  

Untersuchungsbericht BFU 19-1022-3X: Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, 

dass beim Kurvenflug in geringer Flughöhe die Mindestfluggeschwindigkeit des Se-

gelflugzeuges unterschritten wurde und es dabei in einen unkontrollierten Flugzu-

stand gelangte. Aufgrund der nicht vorhandenen Höhenreserve konnte der Flug-

schüler diesen Flugzustand nicht mehr erfolgreich ausgeleiten. 
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In vielen Publikationen wurden die Gefahren bei einer Außenlandung sowie Strate-

gien zu ihrer sicheren Durchführung beschrieben.  

Beispielhaft hierfür ist: 

Flugsicherheitsmitteilung des Luftfahrt-Bundesamtes 1/89, Dezember 1989, Tipps 

für Segelflieger - „Die Außenlandung“: 

Seitdem im Segelflug Streckenflüge durchgeführt werden, gibt es Außenlandungen, 

eigentlich sind sie „etwas völlig Normales“. Mit der nötigen Umsicht und mit siche-

ren Entscheidungen eingeleitet, unterscheiden sie sich von den Landungen am 

heimatlichen Flugplatz nur dadurch, daß das Gelände unbekannt ist. Ein gewisses 

Restrisiko kann nicht ausgeschlossen werden, aber daß 39 % aller Segelflugunfälle 

bei Außenlandungen geschehen, ist sicherlich zu viel! Wo liegen die Ursachen? 

Beurteilung 

Flugweg 

Der Segelflugzeugführer startete im Flugzeugschlepp vom Flugplatz Holzdorf zu ei-

nem Wettbewerbsflug. Der Überflug der Abfluglinie erfolgte zwischen 13:00 Uhr und 

13:46 Uhr. Der Motorsegler wurde in 50 km Entfernung von der Abfluglinie aufgefun-

den. Bei einer angenommenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h ist es so-

mit auszuschließen, dass der Motorsegler die Unfallstelle vor 13:40 Uhr erreichte. 

Der letzte der übrigen Wettbewerbsteilnehmer landete um 17:28 und das Ther-

mikende war für 18:00 Uhr vorhergesagt. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass der 

Motorsegler zwischen 13:40 Uhr und 18:00 Uhr verunfallte. Der genaue Flugverlauf 

konnte im Rahmen der Untersuchung nicht rekonstruiert werden. 

Da der Motorsegler mit ausgefahrener Störklappe und ausgefahrenem Fahrwerk auf 

einem sehr großen Acker aufgefunden wurde, kann aus Sicht der BFU mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Pilot 

beabsichtigte, eine Außenlandung durchzuführen.  

Die Spuren an der Unfallstelle belegen, dass der Motorsegler in sehr geringer Flug-

höhe bei ausgefahrenen Bremsklappen zuerst mit der linken Tragflächenspitze Bo-

denberührung hatte. Damit an der rechten Tragflächenwurzel ohne weitere Schäden 

das Auge vom hinteren Querkraftrohr rutschen kann, muss die rechte Tragfläche ext-

rem nach vorn bewegt worden sein. Dies ist nur möglich, wenn das Luftfahrzeug mit 
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der linken Tragfläche Bodenberührung hatte und dann mit dem Cockpit auf den Erd-

boden prallte.  

Ein solches Kollisionsszenario entsteht aber in aller Regel nicht aus einem rechtzeitig 

stabilisierten Endanflug, sodass es wahrscheinlich erscheint, dass die Bodenberüh-

rung mit der linken Tragfläche im Verlauf einer sehr niedrigen großen Richtungskor-

rektur erfolgte. 

Außenlandefeld 

Das abgemähte Außenlandefeld war nahezu eben und hindernisfrei, aufgrund der 

großen Nord-Süd-Ausdehnung war es für eine Landung gut geeignet.  

Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug war zum Verkehr zugelassen und es lag eine gültige Bescheini-

gung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit vor. An dem Luftfahrzeug wurden keine 

technischen Mängel festgestellt. Die Masse und der Schwerpunkt befanden sich in 

den zulässigen Grenzen. Das Luftfahrzeug war mit ausgefahrenen Bremsklappen 

und ausgefahrenem Fahrwerk zur Landung konfiguriert und wurde mit eingeklapptem 

Triebwerk als Segelflugzeug betrieben. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde auch 

vor der Außenlandung 2 Tage zuvor das Triebwerk nicht in Betrieb genommen. Dies 

deutet darauf hin, dass möglicherweise eine dem Piloten bekannte Fehlfunktion des 

Triebwerks vorlag. 

Wetter 

Es lagen Sichtflugbedingungen vor. Die meteorologischen Bedingungen schränkten 

das Flugvorhaben nicht ein und hatten keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen. Zur 

wahrscheinlichen Unfallzeit herrschte Tageslicht. 

Luftfahrzeugführer 

Bereits mit 16 Jahren war er Inhaber eines Luftfahrerscheins für Segelflugzeugführer. 

Aufgrund seiner 1 628 Flugstunden auf unterschiedlichen Mustern kann seine Ge-

samtflugerfahrung als sehr groß bewertet werden. Auf dem verunfallten Muster hatte 

er mit 118 Flugstunden eine große Erfahrung. Die BFU schätzt ein, dass er aufgrund 

seiner 3 Flüge mit mehr als 10 Stunden Flugzeit in den letzten 4 Tagen vor dem Un-

falltag ausreichend in Übung war. Durch seine Teilnahme an Segelflugwettbewerben 

im In- und Ausland hatte er nach Auffassung der BFU auch Erfahrung bei der Durch-

führung von Wettbewerben.  
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Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Außenlan-

dung nicht rechtzeitig begonnen und keine angemessene Landeinteilung mit stabili-

siertem Endanflug geflogen wurde, sodass es zu einer Bodenberührung mit der lin-

ken Tragfläche und anschließendem Aufprall des Rumpfbugs auf den Erdboden 

kam. 

 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Thomas Kostrzewa 

Untersuchung vor Ort: Bryan Franken, Holger Röstel 

Mitwirkung: Holger Röstel, Philipp Lampert,  

Stefan Maser 

Braunschweig :  28.12.2021 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-

Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt. 

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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